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WIENER LANDTAG
Sitzung vem22 .November1929

Träsident Dr .Dannebergeröffnet die Sitzung um14 ' 15Uhr .
Es wird in die Tagesordnung eingegangen und die Spezialdebatte über

dem Bauordnungsentwurf und zwar den SAbschnitt 5 Anliegerleistungen fortge¬

setzt .
Ab . Pr .WagnerTE. . )verweistdarauf ,dassdie Bestimmungendieses

AbschnittesganzimGegensatzzu denvonder MehrheitvertretenenPrinzipien
der Wohnbauförderung stehen .Janz im Gegensatz hiezu standen namentlich die

ursprünglichenBestimmungen .Ursprünglichsollten ganzallgemeindie
Anliegerbeiträgefestgesetzt werdenundBegünstigungenhätten nur aufGrund
des freier Ermessens gewährt werden können .In der Kommission wurdeer¬
reicht ,dass die Begünstigungen für Kleinbauten und Siedlungsbauten imGeset :
festgelegtwordensindundzwarmusstedasderMehrheitin hartemKampfatge
rungen werden .Die Anliegerbeiträge werden eine wesentliche Verteurung des

pritaten Bauens zur Folge haben und wir sind daher der Meinung ,dass man

ten den Anliegerbeiträgen überhaupt absehen sollte .Ins diesemGrundehabe
Rednerin der Kommissiondie Streihung dieses ganzenAbschnittesverlangt
er modofiziere aber diesen Antrag dahin ,dass nur die § §50 bis 53sowie

der § 355 und 56 zu entfallen habe ,dass also jene Bestimmungenübrigbleiben ,

die sich auf die Gehsteigherstellung beziehen .Die Minderheit erwartetauch ,
dassder zweiteSatzdes§ 51ausdemGesetzverschwinde ,wonachauchfürsch
bestehende Jerkehrsflächen bei erstmaligem Anbau auf bisher unbebauten

Bauplätzen Anliegerbeiträge eingehoben werden können .Diese Bestimmungist
ausserordentlich gefährlich und sie könnte ohne jeden Schadenfür dieGemein
fallen gelassen werden .Abg .Wagner Dr .verweist auch darauf ,dass wennman

alle Anliegerverpfliehtungen ,auch die bisher bestendenen in Betracht zieht ,
sich eine ungeheuerliche Belastung des privaten Bauwerbers zumZweckeder
Stärkung der Gemeindefinanzewergibt .Es ist auch einErfolg derKommission,

dassdie ursprünglicheSczialisierungsbestimmungdes§ 5hgefallenist,wo¬
nachdie Gemeindehätte beschliessenkönnen ,auchan bestehendenVerkehrs¬
flächen die Gehsteigedurch die Gemeindeherstellen zu lassen und asder
Landesregierungvorbehaltengewesenwäre ,imVerordnungswegeBeiträgezude
Kosten der Gehsteigherstellung festzusetzen .
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Der Redner kritisiert ,dass die Anliegerleistungen ,wenn keine Nachsicht oder
Stundung vorliegt ,vor Hinausgabe der Baubewilligung bezahlt werdenmüssen .

In allen Fällen ,in denendie Gemeindeeine Zahlungzu fordern hat ,wurdeinder
neuen Bauordnung ein möglichst früher Termin gewählt . ,hat aber ein Privater

eine Entschädigung zu fordern ,hat man einen möglichst späten Terminfestge¬

setzt .Praktisch genommen darf also ein Bau nicht früher begonnen werden ,bevor

nicht die Anliegerleist ungen bezahlt wurden .Die Gemeindeaber übernimmtnicht
die Verpflichtung ,die Strassen sofort herzustellen ,und es wird auch nicht ge¬

sagt ,wannfür die Gemeindediese Verpflichtung eintritt .Die Bestimmungenhie¬
rüber sind sehr rückhaltend und vorsichtig . Wasnun die Berechnung über die Hö

der Anliegerleistungen anlangt ,so haben die Fachkreise berechnet ,dass die An¬

liegerleistungen das Bauen bis zu 52 Prozent der Baukosten verteuern werden .

Bei einemEinfamilienhausin der offenenBauweisemit einemBauwertvon
ko . 000Schilling tritt bei zwanzig Frontmetern durch die Anliegerleistungen

eine Verteüerung um 25 Prozent ,bei Ermässigung um 21 ' 22Prozent und bei einer
um

Eckbauplatzmit demgleichen Bauwerteine Verteuerung52 ' 2Prozent ,beiEr¬
mässigung um 12159 Prozent ein .Es entsteht die Frage ,ob wir durch die Ein¬
führung dieser Anliegerleistungen in der gegenwärtigen Situation des Wohnungs - ¬

ckni t

marktesunddesBaugewerbes/eineMutwillenstatbegehen ,die die privateBau¬
tätigkeit vollends erschlagen wird . Wennwir einen Abbau der Arbeitslosigkeit

und der schlechten Wohnungsversorgungerreichen wollen ,müssen dieBestimmung
über die Anliegerleistungen aus demGesetz entfernt werden .Es haben auchall
massgebendenFaktorendie Einführungder Anliegerleistungenals eingefährli
Wagnis bezeichnet .( Beifall bei der Minderheit ) .

Der Wiener Landtag tritt nun in die Spezialdebatte über die Bestimm

gen hinsichtlich formeller Erfordernisse bei Bauvorhaben ,Vorschriften ,die
hauptsächlich Konstruktion betieffen ,Bestimmungen über besondere Arten von

Bauanlagen ,Vorschriften betreffend die Ausführung ,Benützung und Erhaltung de

Bauten ,ErsichtlichmachungvonVerpflichtungenimGrundbuchundBehörden ,Par¬
teien undBeteiligteein .

Dazustellt Abg. Dr. Henglfolgende Anträge :Für dieBauverhandlung
trägt die Baubehörde die Verantwortung .( §65 ,Unterfertigung der Baupläne ,
Verantwortlichkkitder VerfasserundBauführer ) .DieVerständigungvonder
Bauverhandlungandie Beteiligten ,sowieandenPlanverfasserunddenBaufüh¬
rer hat mindestensdrei Tagevor der Bauverhandlungzu erfolgen .( §68 ,Bau¬
verhandlung ) .Kommteine Einigungbei der Eauverhandlungnichtzustande ,
so entscheidenüber die Frageder Entgeltlichkeit oderUnentgeltlichkeit
die ordentlichen Berichte ;diese entscheiden in allen Fällen über die Höhe

derEntschädigung.( §69 ,GrundabtretungenundEinbeziehungenimBaufall).
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Die Gemeindeverwaltunghat demBauwerberden durch dieNichtigkeitserklärung
entstandenen Schadenzu ersetzen ;üher dke Entschädigungentscheiden dieor¬
dentlichen Berichte .( §137 ,Nichtigkeitsgründe ) .Streichung derWorte"dinglich
Berechtigte " ,an ihrecStelle sind die Worte " andere Personen "zu setzen .( §134 ,
Beteiligte ,Parteien ; h.Absatz) .

ü Abg. Stöger( . . )verweist auf die Wichtigkeit der Erhaltungvonkul¬
turellen Werkenund beantragt ,dass die Baupläne auch dahin überprüft werdensol
len ,ob der geplante Bauauchden denkmalpflegerischenRücksichtenentspricht .
Ferner ,dasszurBauverhandlungin jenenFällen ,in denenes sichumBelangeder
Denkmalpflege handelt ,auch ein Vertreter der staatlichen Denkmalpflege ga¬

laden werdensoll .

GR. Ullreich ) . . )beantragt zu den Bestimmungenüber die Kleinwohnun
häuser ,dass auch ein Hausgehilfinnenzimmer bei der bewohnbaren Fläche von 60

QuadratmeternausserBetrachtfbleibensoll .HinsichtlichderBestimmungenüber
die Kleinhäuser stellt der Redner den Antrag ,dass Erleichterungen auch für Kü¬
chenfenstergeweährtwerdensollen .

Abg .Dr .Wagner( . L )beschäftigt sich mit der ZusammensetzungderBau
oberbehörde und verlangt ,dass dieser auch Vertreter der Kammerfür Handel ,Ge¬
werbe und Industrie ,des Haus -und Grundbesitzes und der land - undforstwirt¬
schaftlichen Hauptkörperschaft angehören sollen .Er verweist auf die Verhandlun

gen über die Verfassungsreform und erklärt ,dass nach Abschluss dieser die Be¬
stimmung über die Zusammensetzung der Bauoberbehörde novelliert werden müsste .

Der Abschnitt VII ,( FormelleErfordernisse bei Bauvorhaben )bringt einigenicht
unbedenkliche Neuerungen .Die Bestim ung ,dass für alle baulichen Anlagenüber

und unter der Erde ,dass für alle Einfriedungen und für jede Veränderung einer
Höhenlageeine Baubewilligungverlangt wird ,erscheint uns zu weitgehand .Am
bedenklichstenist aber die Festsetzung ,dass eine Baubewilligungauchnot¬
wendig ist ,wennes sich umden gänzlichen oder teilweisen Abbruchbestehen¬
der Gebäude handelt .Die Frage ist heute sehr aktuedl ,da ø imStadtgebiet
eine grosse Zahl abbrauchreifer Gebäudekünstlich erhalten wird und esbesteh
die Gefahr ,dass mandiese Bestimmungbenützen wird ,umalte ,abbruchreife
Häuser vor demApbruchzu bewahren ,damit die Gemeindenicht verpflichtet wird
zur Delogierung gelangenden Parteien Wohnungenzuzuweisen .Deshaöbbeantrage

der Rednerdie Streichungdieser Bestimmungen.MitdenBestimmungen,welhe
die Konstruktionbetreffen kanndie Minderheitamhhesten einverstandensein .
Wir billigen es alle ,dass die Baucrdnung in dieser Beziehung elastisch ist .

Geradein diesemAbschnitt sind auch für die Bauführendenganz erheblicheEr¬
leichterungenfestgesetzt .Ebensobilligen wir es ,dass für Hochhäuserzwinger

Lil
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Aufzügevorgeschriebenwerden .Ebensobilligenwir es

dass die Bestimmungenhinsichtlich

desRauchabzugeselastischgehaltensind .Ebg. Dr.Wagnersprichtdie Bitteausman

dass in denVerodnungenüberdie Einstellräumefür Kraftwagennichtallzu
engherzigsein mäge .Er hebt lobendhervor ,dass die verschiedenenUeberprüfung
während der Bauführung eine viel grössere Sicherheit bei der Bauausführunger¬

möglichen ,asl es bisher der Fall warundbei der HandhabungdieserBestimmun¬
genwerdenSichsoungeheuerlicheFälle wiebeimBauenderHeiligenstädterstras
und in der Hagenmällergasse hoffentliche nicht ereignen können .Wir sind auch

einverstandenmitderHaftungderMieterfürdie ,konsenzmässigeBenützungder
ihnenin BestandgegebenenRäume .MitgrosserBefriedigungerfülltesuns,
dass es gelungen ist ,die Generalklausel bezüglich des freien Ermessensim §
133in eine brauchbareTextierungumzuwandeln .Abg .Dr .Wagnerbeantragtschlies
lich eine ErgänzungdesAbsatzes6 des§ 69dahingehend ,dass ,wenndieGe¬
meindedie Herstellungeiner vorläufigenHöhenlageverlangt hat ,dieGemeinde
diie Kostender Herstellungder endgiltigen Hzhenlagezu tragen hat ( Beifallbe
der . . )

Abg .Ing .Biber ) . . )hebt hervor ,dass bei den Vorschfiften überdi
Konstruktion die wenigsten Aenderungen notwendig waren ,was auchbegreiflich

sei ,angesichts der Tüchtigkeit der Beamten ,die diesen Abschnitt ausgearbeit

haben .Zu begrüssen ist es ,dass das Bauamt nunmehr verlangen kann ,dass frei¬

stehende Feuermauern in ihrem Aussehen das Stadtbild nicht stören dürfen .Hin¬
sichtlich der Brandmauern hätte die generelle Bestimmung aufgenommen werden

sollen ,dass die Brandmauern unter dem Dach bis zur Eindeckung des Daches zu

führen haben .Es ist auch zu begrüssen ,dass gegenüberder alten Bauordnung
hinsichtlichder Holzbauweisenicht unwesentlicheVerbesserungenaufggnommen
wurden .Einen sehr wesentlichen Erfolg konnte die Minderheit bei § lol erzie¬

für
len ,indem statt der Vorschrift der Feuerbeständigkeit der Eindeckung die
Dächer nunmehr lediglich vorgeschrieben ist ,dass die Eindeckung feuer¬

hemmendsein muss .( Beifall bei der . . )
Es werden sodann die Abschnitte VIII ( Ausnützbarkeit der Bauplätze )

und IX ( Vorschriften die vornehmlich dem Schutze der Gesundheit dienen ) in

Beratung gezogen .Hiezu liegen folgende Abänderungsanträge for :Ein Abänder¬

ungsantrag Ing .Biber zu § 78 . Darnach haben die ersten zwei Absätze folgende

massen zu lauten : " Vordem Gebäude dürfen ,auch wenn sich aus der Bauklas sen¬

einteilung eine grössere Höhe ergebe,in den Bauklassen I und II in der Regel
nicht höher aufgeführt werden ,als das um zwei Meter vergrösserte Massdes

Abstandes von der gegenüberliegenden Baulinie oder Baufluchtlinie beträgt ;
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in denBauklassenIII undIVsindjedochdemMassdieseAhstandes3Meter
statt 2 Meterzuzuschlagen .DieseZuschlägevergrössern sich um50Zenti¬
meter in Strassen mit Steigungenvon mehrals 3 Prozent . Dienach denobigen
Bestimmungensich ergebendeGebudehöhevergrässert sich an janen vomGemeinde
rat zu bezeichnendenStrassen ,in denenüblicherweise im ErdgeschossVerkaufs
läder gergestellt werden( Geschäftsstrassen )umhöchstens weitere zweiMeter ,
soweitdie nachder Bauklasseneinteilungsich ergebendegrössteGebäudehöhe
nicht überschritten wird ! - AnSprassende BauklasseIV ,die mindestens15Me¬
ter BreitsinddürfendagegenVordergebäude,wenndie nachderBauklassenein¬
reilung sich ergebende grösste Gebäudehöhe nicht überschritten wird,bis zu

jener Hzhe aufgeführt werden ,die sich aus der Anwendung der Bestimmungdes

des§ 83Absatz2 überdenseitlichenNichteinfallfür zweiMeterüberden
anschliesendem Gelände gelegene Hauptfenster ergibt,so dass die Gbeäudehöhe
nach der Formel : Massdes Abstandes der gegemüberliegenden Baulinien oder Bau
fluchtlinien durch Cos .30 Grad mehrzwei Meter berechnet wird .FürGeschäfts
strassen dieser Breite gelten die Bestimmungen des Absatzes . "Der l .Absaz
des § 78 hat zu lauten :Bei ungleichen Abstand der Baulinien oder Bauflucht¬

linien gilt das mittlere Mass " . Fernerbeantragt Abg .Biber zu § 82 Absatz6
eine stilistische Aenderungund zumEingangdes Absatze1 des § 83 überdie
Beløichtung und Belüftung der Räume folgende neue Fassung :" BeieinemNau¬

nau darf ,wenn der Bauplatz eine zu geringe Tiefe besitzt und eine Ergänzugn
durch Nachbargrundausgeschlossenist ,weil ein VerkaufdesErgänzungsgrundes
abgelehnt wird und ffürdessen Abtretung keine gesetzliche Verpflichtung
besteht in der Bauklasse III . . . " zu§ 83 beantragt als neuen Absatz 7Abg .
Königstetter : "FürKüchen ,deren HauptfenstervoneinemSeitenabstandaus
belichtet werden ,kann von den Bestimmungenüber den erforderlichen Licht¬
einfall dann abgegangenwerden ,wenndie Fenstfläche mindestens einSechs¬

tel der Bodenfläcie beträgt und wenn die Wohnungmindestens eine Hausper¬
sonalstube enthält " . ZuAbsatz 6 des § 89 beantragt Ing .Biber nach demSat¬
ze : "Der Fussboden von Wohnräumenund Hauspersonalstuben darf ankeiner
Stelle weniger als 15 Zentimeter über ,jener der übrigen Aufenthaltsräume

an keiner Stelle tiefer als 50 Zentimeter unter der angrenzenden Verkehrs¬

oder Hoffläche liegen .„ Folgenden neuen Satz einzuschalten :" Wennbesondere
sanitäre Vorkehrungen getroffen werden ,kann das Mass von 50 Zentimetern

bis zu einem Meter vergrössert werden . "

Abg .Ing .Biber hebt hervor ,dass in Abschnitt 8 die Minderheit sehr

wesantliche Erfolge hinsichtlich einer klareren Textierung des Gesetzes erzi

habe . Esist sehr zu begrüssen ,dass es den Einwendungen der Fachkreise gelung
ist zu erreichen ,dass der Stadtkern von Wien ,nicht wüees früherbeabsichtig
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war ,durch die Ringstrasse begrenzt wird und dass nur die innere Seite der
Ringstrasse die aussergewöhnliche Begünstigung hinsichtlich der Höherführung
und cichteren Verbauung geniesst ,sondern dass auch die äussere Seite der

Ringstrasse in die begünstigte Seite einbezogen wird .Zu begrüssen ist

weiter auch die Neuerung ,dass nunmehr nicht wie früher nur zwei Bauweisen
vorgesehen sind ,sondern dass nunmehr den modernen Auf assungen über den

Städtebau entsprschend 6 verschiedene B,uweisen zur Anwendung gelangen können
ebenso dass es möglich ist ,die Häuser der Tiefe nach zu staffeln .Fraglich

allerdings ist ss ,ob es gut war ,an der Dachneigungvon höchstens 45Grad
strenge festzuhalten und ob nicht eine etwas steilere Dachfläche als zulässig
hätte erklärt werden können . Wesentliche Fortshhritte konnte die Min erität

bei § 84 erzielen durch Aufnahmeder Bestimmung ,dass die Eckplätzenunmehr
verbaubar sind . Wirbedauern es ,dass ein generelles Verbot vonDachwohnunge :

ausgesprochen wurde .Dachwohnungen hätten wenigsens in der Uebergangszeit der

grossen Wohnungs -und Wirtschafstsnot zugelassen werden müssen .So sehr wir

mit denVorschriftenmitder Verbesserungüberdie Belichtungeinver¬
standen sind ,ist es noch fraglich ob immerzu viel Licht ,dasbekanntlich
die Abwehrder Kälte und Wärmeershhwert erwünscht ist .Hierunterwird
vielleicht namentlich die ärmeie Bevölkerungzu leiden haben .DieBestimmunge

hinsichtlich der Mandestgrässe eines Raumessowie die Bestimmung ,dassAbor¬
te in je e Wohnung eingebaut werden müssen ,finden unsere rückhaltlose Zu¬

stimmung( Lebhafter Beifall bei der . . )
St . R .Einder verweist gegenüber der Polemik über die Anliegerbeiträ - ¬

gedarauf ,dassyadeseAnliegerbeiträgenichtnurin demBauendnungsentwurf
sondernin einer ganzenReiheausländischerBuordnungfinden .Gewisssind
in der heutigen schwierigen Zeit Milderungen notwendig wie solche in einer

ReihevonParagraphanja auchgeschaffenwordensind ,weiters sollauch
durch einen Antragdes Abg .Bermannhinsichtlicht der Anliegerbeiträgefür
Siedlungsbauten entgegengekommenwerden .Zu den Anträgendes GR. Stögerbe¬
merkt St . . Linderes sei gewiss angebracht ,dass auf Baudenkmälerdie
gebührendeRücksichtgenommenwerde ,dochsei dies vor allem eineAufgabe
des Denkmalamtes .Es ist nicht möglich ,in die BauordnungBestimmungenauf¬
zunehmen ,die in die Bundeskompetenzeingreifen .DerBerichterstatterersuch
demAnträgender Abg .Bermannzu§ 51 ,Henglzu§ 52 , . llikundUllreich
zu§ 54 ,Biberzu§ 66,78,82und83,Königstetterzu§ 83,Henglzu§88,Bibe
zu § 89undUllreichzu § 116anzunehmen .( LebhafterBeifall bei derMehrhei
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Die vom Berichterstatter zur Annahme empfohlenen Anträge werden an¬

genommen.Damitist die Spezialdebatteüberdie in Verhandlung.gestandenen
Abschnitte erledigt .Nunmehrtritt der Landtagin die Spezialdebatte überdie
Artikel I bis VIIein .

Abg. Kunschakstellt fett ,dass es ein Verdienst der Minderheitist ,
dassimGesetzsehr weitgehendeVerbesserungenplatzgegriffenhaben .Ebenso
stellt er fest ,dass sich die Einsicht der Mehrheit den Bedürfnissen der Wirt¬

schaft nicht verseklobgenunddassdie MehrheitdaraufabzielendeAnträge
der Minderheit im Hause angenommen hat .Heiss umstritten sind jene Bestimmungen

die die sogenanntenAnliegerleistungen vorsehen .Der Werteiner Bauordnungund
ihrer Bestimmungen ist davon abhängig ,ob sie den wirtschaftlichen Ver¬

hältnissen Rechnungtragen .DieWirtschaftbietet gegenwärtigdas düstersteBil
Zahl der Arbeitslosen

In den ersten zwei Novemberwochenhatdie um über 18 . 000

Unterstützezugenommen .In einer solchenZeit ist . .doppelteVorsichtjedes
Gesetzgebers insbesondere bei allen den Massnahmen geboten ,die in das Wirt¬

schaftsleben eingreifen .Es ist ein wahrer Satz ,dass das BaugewerbedasMutter

gewerbe ist . Sinddie Arbeiter im Baugewerbebeschäftigt ,lebt dieWirtschaft .
Der Landtag hat sich neuerlich zu den Anliegerleistungen bekannt ,aber es

Möglichkeit
gesucht werden,um von den strikten Bestimungen ühermuss trotzdemeine

die Anliegerbeiträge in gewissen Fällen abgehen zu können .Wir wissen nicht ,

wie lange die Wirtschaftskrise dauernwird,hoffentlich nicht lange .DerRedner
Bauwerber ,die aufverweist sodann auf den Artikel VI nach demjene

Grunddes Bundeswehnbauförderungsgesetzesbauen ,von denAnliegerbeiträgenbe¬
freit sind .Zwischen diesem Kreis von Bauwerbern und jenen ,die Luxusvillen bau
sind aber noch viele Bauwerber ,die mit ihren Mitteln haushälterisch umgehen

müssen .Diese Gruppe soll auch der Begünstigung teilhaftig werden ,die imArti
kel 6 vorgesehenist .Ich stelle daher folgendenAntrag :DieBefreiungtritt fi
die Dauer der Wirksamkeit des Bundeswohnbauförderungsgesetzes auch für solche

Baulichkeiten ein ,die den im § 2 ,Absatz 1 ,lit . aund b dieses Bundesgesetzes

enthaltenen Voraussetzungen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und des Ausmas :

der Wohnungen entsprechen ,wenn gleich die Bauwerber keinen Bundeszuschuss erl

ten .( Lebhafter Beifall ) .

Abg. Dr .Wagnererklärt ,dass trotz aller Verbesserungen ,die durchdie
Minderheit erreicht wurden ,der Kampf um die Bauordnung mit einer Nieder¬

lage der Interessenten endet ,deren Interessen von den bürgerlichen Parteien

gewahrt werden .Er schliest seine Ausführungen mit der Festsellung ,dass er mi

Liebe und Demut im Interesse Wiens an der Bauordnung mitgearbeitet hat .Zum

Artikel III stellt Abg . Dr .WagnerfolgendenEventualantragfür denFall
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der Ablehnungseines in der KommissioneingebrachtenMinderheitsantrages:
Artikel III . derzweite Satz des ersten Absatzes hat zu lauten :Abteilungs - und
Baubewilligungen aber ,die nach den bisherigen gesetzlichen Vorschriften noch
nicht erloschensind ,jedochnachdenBestimmungendieser Bauordnungschoner¬
loschen wären oder innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
erlöschen würden ,behalten ihre Gültigkeit für den Rest ihrer bisherigen Dauer

längstens jedoch für ein Jahr vom Tage des Inkrafttretens desGesetzes .
DerBerichterstatterspricht sich überdeeAnnahmedesAntragesKun¬

schakunddes EventualantragesDr .Wagneraus ,
Die Artikel I bis VII werdenbeschlossen ,die Anträge Kunschak und Dr - ¬

Wagnerangenommen .
Präsident Dr . Danneberg dankt allen Kommissionsmitgliedern sowie

denBeamten ,die an dem Entwurf der Bauordnung mitgearbeitet haben ,
Damit ist die erste Ledung des Gesetzes beendet .

findet
Auf Antrag des Abg .Dr. Wagner die zweite Lesung amkommenden

Montagum16 Uhrstatt .
Schluss der Sitzung 20Uhr .

- . - -419 - . --
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